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Abb. 1: Luftbild von 2015 mit Darstellung des Geltungsbereiches des B-Plans (Quelle: LANIS).  



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abb. 2: Ertragspotential der Böden im Geltungsbereich (Quelle: www.lgb-rlp.de) 

http://www.lgb-rlp.de/


Abb. 3: Bodenarten im Geltungsbereich (Quelle: www.lgb-rlp.de) 

http://www.lgb-rlp.de/




 









 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Klimatischer Ausgleichsraum des LEP IV  

II.3.1.7 Klima, Reinhaltung der Luft 

G 126 Die Täler von Mosel und Saar mit ihren Einzugsgebieten und Seitentälern sowie die Wittlicher Senke sind als klima-
ökologische Problemräume von regionaler Bedeutung einzustufen. In diesen Gebieten sollen zur Sicherung gesunder lufthy-
gienischer und bioklimatischer Bedingungen: 

- Offenlandbereiche mit besonderer Bedeutung für die Kaltluftentstehung und den Kaltlufttransport sowie 

- Waldgebiete mit besonderer Bedeutung für die Frischluftentstehung und die Frischluftleitbahnen 

erhalten bleiben und entwickelt werden. 

G 127 Zur Sicherung der Klimafunktionen und der klimaökologisch wirksamen Freiräume soll in den klimaökologischen 
Problemräumen im Rahmen der Bauleitplanung und der Fachplanungen den Belangen des Klimaschutzes besondere Be-
deutung beigemessen werden. Die baulichen Entwicklungen sollen so gelenkt und gestaltet werden, dass Verschlechterun-



gen der lufthygienischen und bioklimatischen Bedingungen vermieden werden. Städtebauliche Entwicklungen sollen nach 
Möglichkeit zur Verbesserung der Situation beitragen. 

G 128 Neben der Sicherung und Entwicklung der Klimafunktionen des Naturhaushaltes soll in der gesamten Region und mit 
Priorität in den klimatischen Problemräumen auf eine Reduzierung der Emissionen hingewirkt werden. 

G 129 Als Teilbereiche der klimaökologischen Problemräume sind Trierer Tal und Wittlicher Senke als besonders belastete 
Gebiete einzustufen. Die diesen Räumen zugeordneten Ausgleichsgebiete werden aus diesem Grund als Vorbehaltsgebie-
te besondere Klimafunktion im regionalen Raumordnungsplan festgelegt. Über die o.g.allgemeinen Grundsätze hinaus 
sollen hier in besonderer Weise die klimawirksamen Ausgleichsräume gesichert und entwickelt werden. 

 
Der Entwurf des ROP weist die Wittlicher Senke als Vorbehaltsgebiet besondere Klimafunktion aus. 
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Abb. 5: Heutige potentielle natürliche Vegetation (Quelle: LANIS 2015) mit Geltungsbereich des B-Plans (rot)  

Biotoptyp Kürzel Flächengröße [m²] %-Anteil 

Feldgehölz BA1   2.200 0,5 

Gebüsche  BB9, BB2 7.500 1,6 

Baumreihe (jung) BF1 1.500 0,3 

Fettwiese u. -brache EA0, EE0  42.700 8,9 

Graben FN0   800 0,2 

Acker u. Ackerbrache HA0, HB0   378.900 79,2 

Brachfläche der Gleisanlagen HD9   7.400 1,5 

Verkehrsgrün; Straßenrand HW0, HC3   14.250 3,0 

Hof- und Gebäudeflächen SB5   4.900 1,0 

Verkehrsstraßen VA0   3.000 0,6 

Feldweg, unversiegelt VB1, VB2   9.500 2,0 

Feldweg, versiegelt VB3   5.900 1,2 

Summe  478.550 100 



 

 

 

 



 
Abb. 6: Flächen der Biotopkartierung (lila) (Quelle: LANIS 2015) mit Geltungsbereich des B-Plans (rot).  

 

 

 

 



Abb. 8: Darstellung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Flurbereinigungsplan (Entwurf 6/15) 

 

Grün = Ausgleichsflächen des Bundes 

für den Neubau der B 50 

Braun = Ausgleichsflächen der Stadt 

Wittlich für den Bebauungsplan 

WW-13-00 Industriegebiet Süd 





 

 

 



Abb. 9: Das Wittlicher Tal, aufgenommen von oberhalb Platten, ist stark von Siedlungen, Gewerbegebieten und Verkehrsan-

lagen geprägt. Der von links nach rechts das Bild querende Verlauf der B 50 neu ist allerdings wegen des seitlich überhöh-

ten Straßendammes fast nicht zu erkennen, und deshalb nicht als Vorbelastung anzusehen.  
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Abb. 10: Das Radon-Potential (Quelle: www.lgb-rlp.de) 



 

 

 



 

 

 

 

 

In der folgenden Tabelle 8 sind die erheblichen Eingriffe den Vermeidungs- (bzw. Minderungs-) und 

Kompensationsmaßnahmen als Übersicht gegenübergestellt.   

Die Kürzel bedeuten: 

 Eingriffe:     Maßnahmen 

 b  = Boden    V =  Vermeidungsmaßnahme  

 w =  Wasserhaushalt   A =  Ausgleichsmaßnahme 

 k =  Klima    E =  Ersatzmaßnahme 

 

 a  =  Arten und Biotope (bzw. Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt)  

 l  =  Landschaftsbild/Erholung 

 m = Mensch (Lärm, Immissionen) 

 s =  Kultur- und Sachgüter 



Stadt Wittlich                          Umweltbericht    
Bebauungsplan WW-21-00  Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd  
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 Abb. 11: Schutzgebiete des Natura 2000-Netzes: braun=FFH-Gebiet, blau=Vogelschutzgebiet (Quelle: Lanis)
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wissenschaftlicher Name deutscher Name Rote   Liste-RLP Rote Liste-D Schutz (1) FFH/VSR Status (2) 

Accipiter gentilis Habicht   §§ Anh.I: VSG NG*** 

Alauda arvensis Feldlerche 3 V §  7-8 BP 

Asio otus Waldohreule   §§  1 BP 

Carduelis cannabina Bluthänfling V V §  1-2 BP 

Falco tinnunculus Turmfalke   §§  1 BP* 

Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3 §  1 BP** 

Milvus migrans Schwarzmilan 3  §§ Anh.I: VSG NG*** 

Milvus milvus Rotmilan 3  §§ Anh.I: VSG NG*** 

Motacilla flava Schafstelze   §  2 BP 

Perdix perdix Rebhuhn 2 2 §  2 BP 

Saxicola torquata Schwarzkehlchen  V §  3 BP 

(1) Schutz:    §§=streng    §=besonders 

(2) Status im Untersuchungsgebiet: BP – Brutpaar, BV - Brutvogel, NG – Nahrungsgast. DZ – Durchzügler 

auf einem Gittermast am Rand des Plangebiets; **am Hof Braunenstein; *** nur relevant bei essentiellem Nahrungshabitat

Waldohreule Asio otus                        

Feldlerche Alauda arvensis 

Rauchschwalbe Hirundo rustica  

Schwarzkehlchen Saxicola torquata  

Wiesenschafstelze Motacilla flava 

Bluthänfling Carduelis cannabina  

1 BP (2014) 

2 BP 

1 BP (Hof Braunenstein) 2 BP 

1 BP 

1-2 BP 

1-2 BP 

Rebhuhn Perdix perdix  

Turmfalke Falco tinnunculus  

Feldlerche Alauda arvensis 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata  

Wiesenschafstelze Motacilla flava 

2 BP 

1 BP  (auf Gittermast) 

1 BP 



 Offene Lebensräume; extensiv genutzte Ackergebiete sowie Grünland mit kleinflächiger Gliede-
rung durch breite Weg- und Feldsäume, Hecken, Feldgehölze, Gebüschgruppen und Brachen; 
außerdem in Sandheiden, Trockenrasen, Abbaugebieten und Industriebrachen; hohe Dichten 
sind auch in „ausgeräumten“ Ackergebieten, die sich durch hohe Bodenwertzahlen auszeichnen 
und in wärmebegünstigten Regionen zu finden. Acker- und Grünlandbrachen gehören in 
intensiv genutzten landwirtschaftlichen Gebieten zu den wichtigsten Neststandorten. 

 Weitgehend offene, gehölzarme Landschaften, hauptsächlich in Kulturlebensräumen – bevor-
zugt im Grünland extensiv genutzte Weiden, besiedelt aber auch von Wiesen geprägte Niede-
rungen; stark zunehmend in Ackergebieten (u.a. Hackfrüchte, Getreide, Klee und Raps), 
seltener auf Ruderal- und Brachflächen; günstig sind kurzrasige Vegetationsausprägungen, in 
denen einzelne horstbildende Pflanzen wachsen und unbewachsene bzw. schütter bewachse-
ner Bodenstellen 
sowie Ansitzwarten (z.B. Weidezaunpfähle, Hecken, Ruderalfluren) vorhanden sind. 

 Weitgehend offene Landschaften unterschiedlicher Ausprägung; hauptsächlich in Kulturlebens-
räumen wie Grünland- und Ackergebiete, aber auch Heidegebiete und größere Waldlichtungen; 
von Bedeutung für die Ansiedlung sind trockene bis wechselfeuchte Böden mit einer kargen 
und vergleichsweise niedrigen Gras- und Krautvegetation. Die Art meidet auch feuchte bis 
nasse Areale nicht, wenn diese an trockene Bereiche angrenzen oder mit ihnen durchsetzt sind. 
Agrarlandschaften mit Hecken (Ackerbau und Grünland), Heiden, Brachen, dringt in Dörfer und 
Stadtbereiche vor (Gartenstadt, Parkanlagen, Industriegebiete und –brachen); von Bedeutung 
sind Hochstaudenfluren und andere Samenstrukturen (Nahrungshabitate). 

 offene bis halboffene, sommertrockene Lebensräume, Sukzessions- und Ruderalflächen, 
Heiden, Waldlichtungen, Kahlschläge, Weinberg/-brachen, Hackfruchtschläge, in der Nähe von 
Rapsfeldern, 

 Kulturfolger; brütet in Dörfern und städtischen Lebensräumen; von besonderer Bedeutung sind 
offene Viehställe; Nahrungshabitate über reich strukturierten, offenen Grünflächen (Feldflur, 
Grünland, Grünanlagen) und über Gewässern im Umkreis von 50 m um den Neststandort. 

 Halboffene und offene Landschaften aller Art mit Nistplätzen in Feldgehölzen, Baumgruppen, 
Einzelbäumen, im Randbereich angrenzender Wälder; im Siedlungsbereich überwiegend an 
hohen Gebäuden, Kirchen, Hochhäuser, Industrieanlagen, Schornsteinen, große Brückenbau-
werke, Gittermasten; an den verschiedensten Strukturen angebrachte Nistkästen  

 Wälder in Nähe von Offenland, Feldgehölze, größere Parks; Bevorzugt Nistplätze in Feldgehöl-
zen und an strukturierten Waldrändern, kaum im Inneren größerer, geschlossener Waldbestän-
de; zur Jagd offenes Gelände mit niedrigem Pflanzenwuchs  



 

 



Abb. 12: Lage der 

Fläche für Arten-

schutzmaßnahmen 

zugunsten des Reb-

huhns und anderer 

Feldvögel  
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